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Anf~agebeantwortun5 
: 

Auf d1ein der S1tzung des Nationalrates vom 9.9.1955 von ~en 
Abg. R 0 it h n e r und Genossen eingebraohte Anfrage, betreffend den Erwerb 
der Staatsbürgerschaft durch Herrn Benjamin Sohreiber, entgegnet Bundesminister 
für Inneres Hel me % folgendes, 

Das Amt der steie~kiehen L~desregierung hat mit Besoheid vom 
22.8<>1955 festgestellt, dass Benjamin Schreiber durch Abga.be der Optiotlserklärung 
nach dem Bundesgeset~ vO,m 2.6.1954, ~GB1.Nr.142, betreffend den Erwerb der 
Staats'bUrgersohaft duroh Volksdeutsche, am 29.1.1955 die öeterreichische 
StaatsbUrgersohaft erworben hat. 

Der StaatebUrgersohaftserwerb erstreokt sich laut zitiertem Bescheid 
a.uch auf seine Ehefrau Rosa. ßeboren am 17.7.1909 in Krakau, und auf sein 
nichteigenberechtigtes eheliches Kind Sarah. geboren sm 19.5.1949 in Wien. 

Gegen diesen Besoh&1d hat das Bundesministerium für Inneres mit Note 
vom 22.September 1955, leh1 118.172-8/55, gemäse Art.l'l Alts.l Z.2 des Bundes
Verfassungsgesetzes die Besohwerde an den Verwa1tungsgeriohtshot ergriffen. Als 
Beschwerdegründe wurden inhaltliche Rechtsw1drigkeit des angefoohtenen Bescheides 
- Benjamin Schreiber ist a.uch nach meiner Ansicht kein "Volksdeutsoher" 1m Sinne 
des zitierten Gesetzes -, Verletzung von Verfahren.vorschriften sowie Unzuständig
keit des Amtes der steiermärkisohen Landesreg1erung geltend gemaoht • 
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